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Beiträge

Es werden im folgenden Beitrag die Implika-
tionen der Gender-Mainstreaming-Strategie 
für die öffentliche Verwaltung dargestellt. Am 
Beispiel der beschäftigungsorientierten Bera-
tung und Integration wird aufgezeigt, weshalb 
gleichstellungsorientiertes Denken und Verhal-
ten bei den Fach- und Führungskräften sinnvoll 
und notwendig ist. Ferner wird Genderkompe-
tenz im Handlungskontext Jobcenter definiert: 
Erfolgreiche Integrationen sowie die nach-
haltige Förderung von Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt beinhalten den Mut zur Störung 
eingefahrener Systeme und zu Problemlösungen 
frei von Klischees. Es werden Instrumente vor-
gestellt, wie die Bereitschaft zum gleichstel-
lungsorientierten Denken und Handeln in der 
Personalauswahl festgestellt und über Gender-
trainings ausgebaut werden kann. Darüber hi-
naus wird die Rolle von Führungskräften bei 
der Förderung von Genderkompetenz unter-
strichen.

1  Gender Mainstreaming und Implikatio-
nen für die öffentliche Verwaltung

Staatliche Organisationen und so auch die 
öffentliche Verwaltung sind dem Gender Main-
streaming als Querschnittsstrategie verpflichtet. 
Gender Mainstreaming bedeutet, dass bei der 
Planung, Durchführung und Bewertung von 
Prozessen und Entscheidungen die unterschied-
lichen Lebenswirklichkeiten von Frauen und 
Männern in den Blick genommen werden sol-
len (Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 2016). Gender Mainstrea-
ming oder „Einbringen der Geschlechter frage 
in den Hauptstrom“ hat das Ziel, „bei allen 
gesellschaftlichen und politischen Vorhaben die 
unterschiedlichen Auswirkungen auf die Lebens-
situationen von Frauen und Männern grundsätz-
lich und systematisch zu berücksichtigen“, da 
es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt 
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 2016). 

Frauen und Männer sollen demnach in allen Be-
reichen des Lebens (z. B. im Beruf oder Gesund-
heitssystem) gleichermaßen teilhaben. Beste-
hende Benachteiligungen sollen abgebaut und 
von Zuschreibungen freie und selbstbestimmte 
Lebensgestaltungen ermöglicht werden. Der 
Gender- Mainstreaming-Ansatz ergibt sich so-
wohl aus internationalem Recht (z. B. Amster-
damer Vertrag vom 1. Mai 1999) als auch na-
tionalem Verfassungsrecht (z. B. Grundgesetz, 
Bundesgleichstellungsgesetz). 
Verwaltungsbeschäftigten auf Sachbearbeiter-
ebene dürfte der Gender-Mainstreaming- Gedanke 
recht abstrakt anmuten. Die Betreffenden wer-
den sich fragen, in welcher Weise sie bei der 
Bearbeitung von Anträgen oder der Bewilligung 
von Sozialleistungen Unterschiede zwischen 
Frauen und Männern machen sollten, da die 
Rechtsgrundlage bekanntlich für alle Perso-
nen die gleiche ist. In der Tat dürfte das Han-
deln nach Gender Mainstreaming stärker für 
Führungskräfte in der Verwaltung relevant sein: 
Sie sind es, die beispielsweise Städte umbauen, 
beschäftigungs orientierte Maßnahmen planen 
oder für die Aufenthaltsqualität im öffentlichen 
Raum sorgen – an Spielplätzen genauso wie um 
Mitternacht in einer Nebenstraße.

2 Genderkompetenz in der Verwaltung

Voraussetzung für erfolgreiches Gender Main-
streaming ist Genderkompetenz – die Fähigkeit 
von Personen, „bei ihren Aufgaben Gender-
aspekte zu erkennen und gleichstellungsorien-
tiert zu bearbeiten“ (Genderkompetenzzentrum 
ohne Jahr). Dabei wird zwischen Wollen, Wissen 
und Können differenziert. 
Das Wollen bezieht sich auf die Bereitschaft, 
gleichstellungsorientiert zu handeln, auf das Ziel 
der Gleichstellung hinzuarbeiten und einen Bei-
trag zur Umsetzung von Gender Mainstreaming 
zu leisten. Dies beinhaltet nach Auffassung des 
Genderkompetenzzentrums auch, potenziellen 
Diskriminierungen entgegenzuwirken und die 
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Bereitschaft, sich für Gleichstellung öffentlich 
einzusetzen.
Wissen bedeutet, Kenntnisse über die Lebens-
bedingungen von Frauen und Männern bzw. 
über die Wirkung von Geschlechternormen mit 
dem jeweiligen Fachwissen verknüpfen zu kön-
nen. Genderwissen wird nach dem Genderkom-
petenzzentrum zu einem integralen Bestandteil 
von Fachwissen, wenn eine Person die Bedeu-
tung von „Gender“ in seiner Komplexität ver-
standen hat. 
Das Können bezieht sich auf die Umsetzung der 
Gender-Mainstreaming-Strategie. Das setzt unter 
anderem entsprechende Ressourcen sowie Fort-
bildungs- und Beratungsangebote im eigenen 
Arbeitskontext voraus. Es werden entsprechende 
Methoden und Instrumente angewendet, um die 
Arbeit gleichstellungsorientiert zu gestalten.
Nach Blickhäuser und Bargen (2006) sollte 
Gender kompetenz um das Bewusstsein ergänzt 
werden, dass Geschlecht mit anderen Vielfalts-
merkmalen verknüpft sein kann, beispielsweise 
Alter, Migrationshintergrund, Gesundheitszu-
stand oder sexuelle Identität. Somit ist Gender-
kompetenz ein Teilaspekt von Diversity-Kompe-
tenz, definiert als „die Fähigkeit, in einer von 
vielfältigen Menschen bzw. Beschäftigten mit 
unterschiedlichen Lebens- und Arbeitssituatio-
nen geprägten Umgebung angemessen und 
erfolgreich handeln und kommunizieren zu kön-
nen. Vielfältige Kompetenzen, Qualifikationen 
und Erfahrungen (…) werden (…) einbezogen. 
Unterschiedliche Lebenskonzepte, Lebens- und 
Arbeitssituationen werden (…) berücksichtigt“ 
(Stiftung „Mittelstand – Gesellschaft – Verant-
wortung“ 2019: 5).
Eine Person ist psychologisch betrachtet kom-
petent, wenn sie auf der Grundlage von Wissen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten die an sie in einer 
konkreten Situation gestellten Anforderungen 
erfüllen kann (in Anlehnung an Bundesinstitut 
für Berufsbildung 2020). Nach Erpenbeck (2014: 
21) handelt es sich um Fähigkeiten einer Person 
zum selbstorganisierten, kreativen Handeln in 
für sie neuen Situationen. Kompetenzen bedeuten 
also, dass eine Person zu einer eigenständigen 
Problemlösung gelangt. 
Fach- und Führungskräfte der öffentlichen Ver-
waltung sollten in ihrem jeweiligen Arbeitsgebiet 
über Genderkompetenz verfügen. Gender ver-
steht sich dabei im Unterschied zum biologischen 
Geschlecht als das soziale, das heißt erworbene, 
gestaltbare und identitätsrelevante Geschlecht 
(Villa 2019: 23f.). Es schließt Verhaltenserwar-
tungen und Eigenschaftszuschreibungen Ande-
rer ein (Gildemeister/Hericks 2012: 189). Unter-
schiede zwischen Frauen und Männern werden 
„sozial hergestellt, mit Bedeutung versehen und 

verfestigt“ (Gildemeister 2019: 410). „Doing 
Gender“ beschreibt, wie Geschlecht in Interak-
tionen hergestellt wird. Es wird „zu einem wich-
tigen sozialen Merkmal für Personen“ sowie in 
sozialen und beruflichen Praktiken (Solga/Pfahl 
2009: 2).
Geschlecht ist eine weiterhin stark wirkende 
Kategorie, welche sich in vielen Bereichen des 
Lebens offenbart. Vorstellungen von Geschlecht 
werden unter anderem in Bildungsinstitutionen, 
Arbeitsmarktorganisationen und Unternehmen 
konstruiert. Aber auch im Handeln und Entschei-
den öffentlicher Verwaltungen wird Geschlecht 
hergestellt. Gerade im Handlungsfeld der Job-
center werden Lebensentwürfe bestätigt oder 
infrage gestellt.

3  Genderkompetenz in der beschäftigungs-
orientierten Beratung

Beschäftigungsorientierte Beratung und 
Inte gration sind nicht unabhängig von Ge-
schlechterstereotypen, die Menschen aufgrund 
ihres Geschlechts weiblich oder männlich konno-
tierte Attribute zuweisen (Hannover/Wolter 
2019: 201f.). Gesellschaftliche Rollenvorstellun-
gen beeinflussen sowohl die Leistungsberech-
tigten als auch die Beratungsfachkräfte. Denn 
Beratungs- und Integrationsfachkräfte sind Teil 
der Gesellschaft, in der sie als Frau bzw. Mann 
sozialisiert worden sind. Insofern sind sie selbst 
nicht frei von geschlechtstypischen Prägungen. 
Es ist wichtig, eigene Rollenvorstellungen – ob 
bewusst oder unbewusst – zu erkennen und zu 
relativieren, damit diese nicht unreflektiert in 
Beratungsprozesse hineinwirken. 
Merkmal und gleichzeitig Herausforderung 
gendersensibler Beratungen sind das Bewusst-
machen und Hinterfragen von Genderaspekten 
und Rollenvorstellungen. Der Fachbegriff für die 
Möglichkeit, starre Vorstellungen über Frauen 
und Männer zu differenzieren oder aufzulösen, 
heißt „Undoing Gender“ (Metz-Göckel/Roloff 
ohne Jahr: 1). Hirschauer (2013: 159) spricht 
von der „Möglichkeit, das Geschlecht, das wir 
tun, zu verlassen“. Hierzu ist es erforderlich, sich 
die aus der Zuschreibung und Reproduktion von 
Geschlechterverhältnissen ergebenden Probleme 
bewusst zu machen und in eine Auseinanderset-
zung hierüber zu gehen. 
In den Jobcentern treten oftmals die Folgen ge-
schlechtsspezifischer Sozialisations- und Konstruk-
tionserfahrungen auf: In der Beratung und im 
Leistungsbezug sind junge Menschen mit kli-
scheebesetzten Berufswünschen sowie Kundin-
nen und Kunden anzutreffen, die auf traditionelle  
Lebensmodelle gehofft bzw. gebaut hatten, 
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die nunmehr jedoch nicht weiter funktionieren 
und (oder) keine eigene Existenzsicherung er-
möglichen. Grundsätzlich können Menschen in 
Deutschland so leben, wie sie möchten. Wenn je-
doch Lebensformen und Rollenvorstellungen von 
Einzelnen und Paaren in eine Situation münden, 
in der eine Abhängigkeit von staatlichen Leis-
tungen besteht oder sich anbahnt, sieht der Ge-
setzgeber eine Revision von Rollen und Lebens-
weisen vor. Das Sozialgesetzbuch (SGB) II, das 
die Grundsicherung für Arbeitssuchende regelt, 
hat die Vermeidung, Reduktion oder Beendigung 
der Hilfebedürftigkeit zum Ziel. Entsprechend sind 
Integrationsfachkräfte in den Jobcentern gefor-
dert, Lebenskonzepte und Lebensweisen zu hin-
terfragen und zu verändern, wenn dadurch der 
Leistungsbezug beendet oder reduziert werden 
kann. Das Private gewinnt somit an staatlicher 
Relevanz. 
Die durch die Jobcenter geleistete Beratungsar-
beit hat in solchen, alltäglichen Konstellationen 
zum Ziel, neue Lebenskonzepte und Erwerbsfor-
men zu suchen und zu finden, die bislang außer-
halb der Vorstellungswelt einer Frau, eines Man-
nes oder eines Paares lagen, die unvertraut sind 
und starke Betroffenheit auslösen. Beratungs- 
und Integrationsfachkräfte leisten dabei durch 
Beratung, Integration und Leistungsgewährung 
Unterstützung beim Aushalten und Bewältigen 
sogenannter Gender Troubles. Das als „Gender 
Trouble“ bezeichnete Phänomen (Butler 1991) 
bedeutet, dass Sozialisationserfahrungen, Ge-
schlechterstereotype, Rollenmuster, Berufswün-
sche und Lebenslagen infrage gestellt oder aus 
Gendersicht beleuchtet werden. Oft gelingt dies 
über Perspektivenwechsel und -erweiterung, 
was anfangs mit Unbehagen, Verunsicherung 
und Irritation einhergehen kann, bevor neue 
Ankerpunkte gefunden werden. 
Genderkompetenz zeigt sich bei Beratungs- und 
Integrationsfachkräften im SGB II unter anderem 
an den folgenden Haltungen, Wissensstrukturen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten (Franzke 2014: 44): 

• Bereitschaft, sich mit Aspekten der Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern am Arbeits-
markt auseinanderzusetzen

• Bereitschaft, eigene Rollenbilder und deren 
mögliche Auswirkungen auf Beratungssitua-
tionen zu reflektieren

• Bewusstsein für die Kategorie „Gender“ in der 
Beratung und Integration sowie deren Verbin-
dung zu anderen Merkmalen (z. B. Migrations-
hintergrund) 

• Wissen über Ungleichheiten von Frauen und 
Männern am Arbeitsmarkt

• Wissen über geschlechtsspezifische Lebens-
lagen

• Kompetenz bei der Verknüpfung von Lebens-
lagen mit spezifischen Anforderungen und 
Möglichkeiten des SGB II

• Fähigkeit zum Gestalten gendergerechter Be-
ratungen und Problemlösungen: z. B. Hinter-
fragen traditioneller Lebenskonzepte, Förde-
rung von Perspektivenwechsel bei der Suche 
nach neuen Lebensformen, Erweiterung des 
Berufswahlspektrums und klischeefreie Be-
rufsorientierung.

Im Tätigkeits- und Kompetenzprofil, das die Bun-
desagentur für Arbeit für Arbeitsvermittlerinnen 
und Arbeitsvermittler (U25/Ü25) im Bereich 
SGB II formuliert hat, betrifft Genderkompetenz 
die Kernaufgabe bzw. die Verantwortlichkeit 
der Beratung und Integration von Arbeitneh-
merkunden unter Berücksichtigung des indi-
viduellen Integrationsplanes. Hinsichtlich der 
Kompetenzanforderungen sind die Dimensionen 
„persönliche Beratung“ und „Kundenorientie-
rung“ unter sozial-kommunikativer Kompetenz 
berührt. Überlegenswert wäre, ein eigenes 
Querschnittskriterium „Genderkompetenz“ unter 
Hinzuziehung der fachlich-methodischen Anfor-
derungen im Tätigkeits- und Kompetenzprofil zu 
definieren.
Akteurinnen und Akteure in der beschäftigungs-
orientierten Beratung können sich zum Auf-
decken, Aufgreifen und Bearbeiten von Gender-
aspekten an folgendem Dreischritt orien tieren 
(Franzke 2014: 145): 

Genderaspekte im Fall
• Was sind genderspezifische Besonderheiten in 

der Lebenslage, Erwerbsbiografie, in den be-
ruflichen Vorstellungen sowie im Denken und 
Handeln der Person?

• Was ist ggf. gendertypisch (z. B. alleinerzie-
hend sein als Frau), was genderuntypisch (z. B. 
als Frau Hauptverdienerin in einer Bedarfsge-
meinschaft sein)? 

Beratungsstrategien
• Welche Ziele haben die Beratung und Inte-

gration?
• Inwieweit berücksichtigen Sie in der Beratung 

Genderaspekte? Oder: Wie schaffen Sie es, 
einen Perspektivenwechsel anzuregen und zu 
ermutigen? Inwieweit erzeugen Sie Gender 
Troubles?

• Welche konkreten Schritte leiten Sie ein?

Fallstricke
• Was würde passieren, wenn Sie die Kategorie 

„Gender“ in der Beratung nicht berücksichti-
gen? Welche Folgen hätte dies für die Person 
und ihr weiteres Leben?
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• Was wäre das Beste, das passieren könnte, 
wenn Ihre Strategie aufgeht?

Ein Leitfaden für gendersensible Beratungen 
sowie Fallanalysen nach diesem Schema finden 
sich bei Franzke (2014). Gendersensible Bera-
tung schöpft dabei aus dem Spektrum existie-
render Beratungsmethodik und nutzt dieses 
zum Zwecke der Chancengleichheit. Eingesetzt 
werden u. a. Empathie, Feedback, das Heraus-
arbeiten von Anteilen, Ermutigung, Information 
und Argumentation sowie systemische Techniken 
zur Perspektiverweiterung. Auch die im Abschnitt 
5 zur Diagnostik von Genderkompetenz darge-
stellten Sachverhalte geben Einblick in die Eck-
punkte gendersensibler Beratungen.

4  Argumente für Genderkompetenz in 
der beschäftigungsorientierten Bera-
tung und Gegenbewegungen

Der Gesetzgeber hat im Sozialgesetzbuch II Be-
stimmungen mit Gender- und gleichstellungs-
politischer Bedeutung aufgenommen. So ist 
nach § 1 Abs. 2 SGB II die Gleichstellung von 
Männern und Frauen als durchgängiges Prinzip 
zu verfolgen. Darüber hinaus sind Leistungen 
der Grundsicherung insbesondere darauf aus-
zurichten, „dass geschlechtsspezifischen Nach-
teilen von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
entgegengewirkt wird“ und die „spezifischen 
Lebensverhältnisse von erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten, die Kinder erziehen oder 
pflegebedürftige Angehörige betreuen, berück-
sichtigt werden“. 
Nach § 16 Abs. 1 SGB II gilt der § 1 Abs. 2 SGB 
III Satz 4 entsprechend. Danach sollen „Leistun-
gen der Arbeitsförderung insbesondere die be-
rufliche Situation von Frauen verbessern, indem 
sie auf die Beseitigung bestehender Nachteile 
sowie auf die Überwindung eines geschlechts-
spezifisch geprägten Ausbildungs- und Arbeits-
marktes hinwirken und Frauen mindestens ent-
sprechend ihrem Anteil an den Arbeitslosen und 
ihrer relativen Betroffenheit von Arbeitslosigkeit 
gefördert werden“. 
Die erwähnten Vorgaben werden im § 18e SGB II 
durch die gesetzliche Verankerung von Beauf-
tragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt 
flankiert. Ihre Aufgabe besteht unter anderem 
darin, die Jobcenter und deren Netzwerkpartner 
in Fragen der Gleichstellung, der Frauenförde-
rung sowie der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu beraten.
Das Erfordernis der zitierten gesetzlichen Vor-
gaben und arbeitsmarktpolitischen Strategien 
lässt sich aus den für Frauen und Männer unter-

schiedlichen Standorten am Arbeitsmarkt her-
leiten: Obwohl junge Menschen heutzutage 
überwiegend partnerschaftliche Lebensentwürfe 
verfolgen und alle Geschlechter formal gleiche 
Chancen haben, sind Frauen und Männer am 
Arbeitsmarkt sehr unterschiedlich platziert: 
Viele Frauen und Männer fokussieren sich auf 
wenige, als „geschlechtstypisch“ konnotierte 
Ausbildungsberufe und Studienfächer mit der 
Folge, dass Frauen – trotz gleicher und gleich-
wertiger Arbeit – weniger verdienen und sie 
häufiger geringfügig, beispielsweise in Minijobs, 
beschäftigt sind. Für die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie wird oft die Mutter in der Pflicht ge-
sehen. Umgekehrt wird von Vätern bei Familien-
gründung erwartet, dass sie Vollzeit weiterarbei-
ten und die Mütter ihre Arbeitszeit reduzieren. 
Dies bedingt einerseits, dass viele Väter weniger 
Anteil an der Versorgung und Betreuung ihrer 
Kinder haben und dass andererseits ein Groß-
teil der Mütter Aufstiegsmöglichkeiten und eine 
eigene Existenzsicherung im Alter einbüßen  
(s. z. B. Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 2017). 
Es kann also festgehalten werden, dass Frauen  
und Männer zwar vom Gesetz her gleichge-
stellt sind, sie aber im Erwachsenenalter oft 
nicht so leben, wie sie sich das in jungen Jahren  
vorgestellt haben. Ihre persönlichen Lebens-
lagen und beruflichen Qualifikationen in der 
Erwerbsphase sind mit unterschiedlichen 
Chancen am Arbeitsmarkt verbunden. Vor 
allem die Berufswahl, der Übergang von der 
Ausbildung in den Beruf sowie die Geburt des 
ersten, spätestens des zweiten Kindes bilden 
maßgebliche Weichen im Leben der Menschen. 
Entscheidungen, die in diesen Lebensphasen 
getroffen werden, bzw. Lebensweisen, die hier 
entstehen, bestimmen in der Regel die Lebens-
qualität und finanziellen Ressourcen bis zum 
Lebensende. An diesen Eckpunkten gehen die 
Lebensrealitäten von Frauen und Männern oft-
mals auseinander mit großer Tragweite für das 
folgende Leben.
Darüber hinaus können Betriebe bei der Stellen-
ausschreibung, Personalauswahl und -beschäf-
tigung Frauen und Männern bzw. deren Quali-
fikationen, Biografien und Lebenssituationen 
klischeebesetzt begegnen, weshalb Gendersen-
sibilität nicht nur in der Berufsorientierung und 
arbeitnehmerorientierten Vermittlung, sondern 
auch in der Beratung von Arbeitgebern von Be-
deutung ist.
Bundesweit betrachtet, sind Frauen zwar sel-
tener arbeitslos (Arbeitslosenquote 2018: 
5,0 Prozent bei den Frauen, 5,4 Prozent bei 
den Männern), doch haben sie es schwerer, 
bei Arbeitslosigkeit in eine Beschäftigung zu-
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rückzukehren (6,7 Prozent Abgangschancen bei 
den Frauen im Vergleich zu 8,0 Prozent bei den 
Männern). Trotzdem liegt in der Grundsicherung 
der Frauenanteil an den Maßnahmen zur Berufs-
orientierung und -ausbildung sowie bei der Akti-
vierung und beruflichen Eingliederung (z. B. Ein-
gliederungszuschuss) in den meisten Jobcentern 
deutlich unter ihrem Anteil an den Arbeitslosen 
(Bundesagentur für Arbeit 2018). 
Hinzu kommen Erkenntnisse darüber, dass Be-
ratungs- und Integrationsfachkräfte zögern, 
verinnerlichte Rollenvorstellungen in Beratungs-
gesprächen zu verändern (Bähr et al. 2019). Sie 
scheuen davor zurück, sich in private Lebens-
weisen einzumischen, und betrachten dies mit-
unter als „Übertretung ihres Zuständigkeitsbe-
reichs, wenn sie versuchen würden, normative 
Einstellungen der erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten zu verändern“ (Bähr et al. 2019: 6). 
So kommt es, dass Frauen in Bedarfsgemein-
schaften mit einem betreuungsbedürftigen Kind 
oftmals weniger intensiv beraten werden und 
auf das Modell des männlichen Haupternährers 
gesetzt wird.
Ferner zeigt sich bei Fortbildungen in Arbeits-
marktinstitutionen, dass manche Fachkräfte 
das Thema Chancengleichheit auf Frauen und 
(oder) die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
reduzieren. In den zitierten Studien und Beob-
achtungen zeigen sich Tendenzen für fehlendes 
Wissen und begrenzte Sensibilität hinsichtlich 
der Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern, denen durch mehr Genderkompetenz 
in den Arbeitsmarktinstitutionen und bei den 
Integrationsfachkräften in den Jobcentern ent-
gegengewirkt werden sollte. Doch trotz ein-
deutiger gesetzlicher Basis und arbeitsmarkt-
politischer Evidenz werden Bestrebungen nach 
Genderkompetenz gelegentlich abgewehrt 
bzw. zurückgewiesen.
Im Rahmen von Fortbildungen (Gendertrainings) 
zu Fragen der Chancengleichheit werden mitun-
ter folgende Positionen und Bedenken geäußert:

• „Ich mische mich nicht in private Lebens
weisen ein.“

  Manche Fachkräfte lehnen es ab, traditionelle 
Rollen in Bedarfsgemeinschaften zu themati-
sieren mit dem Hinweis, dass sie nicht in die 
privaten Lebensweisen der Menschen ein-
greifen wollen.

• „Das ist Genderwahn.“ 
  Einige Fachkräfte verweigern sich einer Aus-

einandersetzung mit Genderaspekten (z. B. 
über die geringere Beteiligung von Frauen an 
der Förderung). Sie sprechen von „Gender-
wahn“. Es kommt vor, dass sich Kolleginnen 
und Kollegen mit ihnen solidarisieren.

• „Frauen und Männer sind rechtlich gleichge
stellt, sie haben deshalb auch gleiche Chan
cen. Es gibt keine Benachteiligungen mehr.“

  Manche Fachkräfte behaupten, dass Frauen 
und Männer gleiche Chancen haben und sie 
sich nicht mit den unterschiedlichen Lebens-
weisen von Frauen und Männern in der Bera-
tung beschäftigen müssen. Schließlich seien 
Frauen und Männer rechtlich gleichgestellt. 
Wenn Frauen und Männer unterschiedlich 
leben, sei es ihre Sache. Eine Beschäftigung 
mit Aspekten der Chancengleichheit sei un-
nötig.

• „Biologie erklärt alles.“
  Einige Fachkräfte behaupten, dass Frauen 

und Männer von Natur aus grundlegend 
unter schiedlich seien. Sie würden daher unter-
schiedliche Interessen entwickeln und unter-
schiedliche Berufe wählen. Es läge in der Natur 
der Frau, die Kinder zu versorgen und einer 
Erwerbstätigkeit aus dem Weg zu gehen.

Diese Positionen verdeutlichen, dass eine Person 
die Chancen und Möglichkeiten von Gender-
kompetenz in der beschäftigungsorientierten 
Beratung (noch) nicht verstanden hat und sie 
teils von gesellschaftlichen Strömungen beein-
flusst wird, die für komplexe Realitäten einfache 
Antworten parat halten.
Umso mehr sind Führungskräfte gefragt, bei 
den Beschäftigten ein Bewusstsein für Gender-
as pekte in der Beratung und für Ungleichheiten 
am Arbeitsmarkt und bei der Förderung zu schaf-
fen und dieses ggf. einzufordern. Dabei können 
sie von Instrumenten der Personalauswahl und 
-entwicklung unterstützt werden. 

5  Diagnostik von Genderkompetenz in 
der Personalauswahl

Ziel der Diagnostik von Genderkompetenz bei der 
Gewinnung von neuem Personal ist es, bei den 
Bewerberinnen und Bewerbern die Moti vation zu 
erfassen, sich mit Aspekten der Chancengleich-
heit von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt 
auseinanderzusetzen, gleichstellungsorien tiert 
zu handeln und sich ggf. diesbezüglich weiter-
zubilden. Einstellungsvoraussetzung ist das 
Wollen. Nicht erwartet werden kann vollausge-
prägte Genderkompetenz im Arbeitsfeld SGB II, 
zumal Wissen und Können nachschulbar sind 
(vgl. Abschnitt 6).
Genderkompetenz als Teilaspekt von Beratungs-
kompetenz kann über Fallanalysen und die Be-
antwortung fallbezogener Fragen im Auswahl-
verfahren geprüft werden. Zwei Muster für die 
Arbeitsfelder der Beratung von über und unter 
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25-Jährigen im SGB II finden sich in den Käs-
ten 1 und 2. Frage 1 ist die wichtigste, da in ihr 
die Motivation, sich mit Chancengleichheit, un-
terschiedlichen Lebensweisen und potenziellen 
Benachteiligungen auseinanderzusetzen, zum 
Tragen kommt. Fragen 2 und 3 können je nach 
Vorerfahrungen der Kandidatinnen und Kandi-
daten gestellt werden, ggf. können bei Frage 2 
auch Mehrfachantworten zugelassen werden. 
Impulse zu Antworten auf die Fragen finden sich 
bei Franzke (2014).

Eine Integrationsfachkraft sollte also bereit 
sein, sich mit Aspekten der Chancengleichheit 
auseinanderzusetzen. Vor dem Hintergrund des 
für den öffentlichen Dienst verankerten Gender 
Mainstreamings wäre die Einstellung einer Per-
son, die eine Auseinandersetzung mit Aspekten 
der Chancengleichheit grundsätzlich ablehnt, 
kritisch zu bewerten. 

Kasten 1: Fallbeispiel zur Diagnostik von Genderkompetenz in der beschäftigungsorientierten Beratung, Vermittlung 
und Integration von über 25-Jährigen

Fallbeispiel: Ehepaar Weber

Das Ehepaar Weber hat zwei schulpflichtige Kinder im Alter von sechs und acht Jahren. Frau Weber ist 
40 Jahre alt, Altenpflegehelferin und hat in den letzten Jahren Teilzeit (50 Prozent) gearbeitet. Ihr Mann 
ist Mitte 50, Frührentner und grundsätzlich fähig, Aufgaben in Haushalt und Familie wahrzunehmen. Da 
das Haushaltseinkommen nicht ausreicht, ergänzt Frau Weber ihr Gehalt mit Sozialleistungen.

Eine Nachfrage beim Arbeitgeber hat ergeben, dass er angesichts mehrerer unbesetzter Stellen im 
Pflegebereich das Vorhaben des Jobcenters unterstützt, dass Frau Weber ihre Teilzeit- auf eine Voll-
zeitstelle ausweitet. 

Frau Weber wehrt diese Vorstellung mit der Begründung ab, sie wolle für ihre Kinder da sein. Bei einer 
Vollzeitstelle würde sie ihre Kinder nur noch selten sehen. 

Fragen

1. Wie erklären Sie das Verhalten und die Reaktion von Frau Weber?

2. Welche Aussage trifft am ehesten Ihre Position? Begründen Sie diese.

    Frauen und Männer haben von Geburt an andere Eigenschaften. Es liegt in der Natur der 
Frauen, sich stärker um die Versorgung und Erziehung der Kinder zu kümmern. Das ist auch 
hier der Fall.

    Frauen und Männer sind rechtlich gleichgestellt. Sie haben deshalb auch gleiche Chancen. 
Wenn Frau Weber Teilzeit arbeiten will, werde ich das so akzeptieren. Das ist auch Ausdruck 
von Wertschätzung ihr gegenüber. 

    Ich mische mich nicht in die privaten Lebensweisen der Menschen ein. Jede Person soll so 
leben, wie sie will.

    Ich bin bestrebt, Frau Weber zu motivieren, ihren Stellenumfang auszuweiten. Ich weiß 
allerdings nicht, wie ich das erreichen könnte.

    Ich bin bestrebt, Frau Weber zu motivieren, ihren Stellenumfang auszuweiten. Ich weiß 
auch, wie ich das erreichen kann.

    Frau Weber ist verpflichtet, ihre Stelle auszuweiten. Ich werde Druck auf sie ausüben und 
notfalls auch sanktionieren (d. h. die Leistungen kürzen). 

    Ich habe andere Gedanken, und zwar … 

3. Wie würden Sie Frau Weber beraten?

4.  Welche Chancen ergeben sich für die Familie Weber, wenn es gelingt, den Stellen-
umfang der Mutter auszuweiten? Welche Risiken sind damit verbunden, wenn dies 
nicht versucht wird?
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Kasten 2: Fallbeispiel zur Diagnostik von Genderkompetenz in der beschäftigungsorientierten Beratung, Vermittlung 
und Integration von unter 25-Jährigen

Fallbeispiel: Alina

Alina lebt zusammen mit ihrer Mutter in einer Bedarfsgemeinschaft. Nach erfolgreichem Abschluss der 
Hauptschule sucht Alina einen Ausbildungsplatz. In Mathe, Chemie und Physik sind ihre Noten gut. 
Der ursprüngliche Berufswunsch von Alina war Friseurin. 

Im Beratungsgespräch erfahren Sie, dass Alina den Schnuppertag in einem High-Tech-Unternehmen 
der Solarindustrie besuchte, bei dem sie technisch-gewerbliche Berufe kennenlernte. Die Leute und 
Tätigkeiten beschreibt Alina als „eigentlich recht interessant“. Das betreffende Unternehmen bietet 
in diesem Jahr besonders viele Ausbildungsstellen an und ist offen für die Beschäftigung von Haupt-
schülerinnen und Hauptschülern.

Doch Alina ist unsicher, ob sie wirklich eine Ausbildung zur Elektronikerin oder Mechatronikerin an-
streben soll und hebt hervor: „Ich glaube, Elektronik ist doch nicht so mein Fall. Friseurin dagegen ist 
total trendy.“ Das behaupten auch ihre Freundinnen, die ebenfalls meinen, dass der Beruf gut zu Alina 
passen würde. In Sachen Mode und Stil habe sie schon immer einen guten Geschmack gehabt. Alina 
meint, dass, wenn es mit einer Friseurausbildung nicht klappt sollte, sie bereit wäre, auf Kosmetikerin 
auszuweichen.

Fragen

1. Wie erklären Sie die beruflichen Vorstellungen von Alina? 

2. Welche Aussage trifft am ehesten Ihre Position? Begründen Sie diese.

    Frauen und Männer haben von Geburt an andere Eigenschaften. Es liegt in der Natur der 
Frau, Berufe mit Menschen auszuüben, während Männer grundsätzlich besser für techni-
sche Berufe geeignet sind. Das ist auch hier der Fall.

    In Deutschland gilt die freie Berufswahl. Wenn Alina Friseurin werden will, werde ich 
das bedingungslos unterstützen und nicht weiter hinterfragen. Das ist auch Ausdruck von 
Wertschätzung ihr gegenüber. 

    Ich mische mich nicht in die persönlichen Vorstellungen der Menschen ein. Jede Person soll 
so leben, wie sie will.

    Ich bin bestrebt, das Berufswahlspektrum von Alina zu erweitern. Ich weiß allerdings nicht, 
wie ich das erreichen könnte.

    Ich bin bestrebt, das Berufswahlspektrum von Alina zu erweitern. Ich weiß auch, wie. 

    Ich erkläre Alina, dass sie im Friseurberuf wenig verdienen wird. Das wird sie abschrecken.

    Ich habe andere Gedanken, und zwar … 

3. Wie würden Sie Alina beraten?

4.  Welche Chancen ergeben sich für Alina, wenn es gelingt, ihr Berufswahlspektrum zu 
erweitern? Welche Risiken ergeben sich, wenn dies nicht versucht wird?

6  Training von Genderkompetenz in der 
Personalentwicklung

Genderkompetenz in dem beschriebenen Sinne 
ist lern- und trainierbar. Voraussetzung ist, dass 
die Betreffenden bereit sind, sich mit Begriffen, 
Prozessen und Themen der Chancengleichheit 
auseinanderzusetzen. Nur wer will, kann sich für 

das Arbeitsfeld relevantes Wissen aneignen und 
handlungssicher werden.
Sogenannte Gendertrainings vermitteln die für 
Fach- und Führungskräftekräfte notwendige und 
hilfreiche Genderkompetenz. Die Teilnehmenden 
werden für die Kategorie „Gender“ in ihrem 
Handlungskontext sensibilisiert und erweitern 
ihre fachlichen Kompetenzen um genderbezo-
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gene Sichtweisen. Die Notwendigkeit für ent-
sprechende Schulungen ergibt sich zum einen 
aus dem gesetzlichen Auftrag der Chancengleich-
heit, zum anderen aus den unterschiedlichen Le-
benslagen von Frauen und Männern sowie dem 
geringeren Anteil von Frauen bei den Integratio-
nen und bei mehreren arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen. Das von den Integrationsfachkräf-
ten aus dem Studium und den beruflichen Vorer-
fahrungen mitgebrachte Wissen ist sehr hetero-
gen. Die Betreffenden müssen befähigt werden, 
Haltungen und Wissen über Chancengleichheit 
auf die beschäftigungsorientierte Beratung und 
ihren Beratungsalltag zu transferieren.
Für das Arbeitsfeld der beschäftigungsorien-
tierten Beratung und Integration verknüpfen 
eintägige Qualifizierungen die Vermittlung von 
Kenntnissen über Gender, Gender Mainstrea-
ming, Doing Gender und Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt mit Sensibilisierungsübungen und 
der Bearbeitung praktischer Beispiele. 

Inhalte von Gendertrainings können sein:
• Basiswissen über Gender und geschlechts-

spezifische Sozialisation
• Sensibilisierung für Geschlechterstereotype 

sowie eigene Rollenvorstellungen und deren 
Auswirkungen auf das Denken und Handeln 
im Beruf

• Fakten über die Situation von Frauen und 
Männern am Arbeitsmarkt und in der Gesell-
schaft

• Chancen und Ziele gendersensibler Beratung
• Methoden und Techniken gendersensibler Be-

ratung: z. B. Aufbrechen traditioneller Rollen-
vorstellungen bei der Klientel, höhere Betei-
ligung von Frauen bei Fördermaßnahmen, 
Umgang mit Gender Troubles in der Beratung, 
Argumentationstechniken, klischeefreie Berufs- 
und Studienwahl

• Erarbeitung von Handlungsstrategien für proto-
typische Fälle aus der Praxis

Managementseminare enthalten darüber hinaus 
Argumentationshilfen und andere Möglichkeiten, 
Genderkompetenz bei den Beschäftigten zu för-
dern. 
Die Personalentwicklungsmaßnahmen haben ihr 
Ziel erreicht, wenn die Teilnehmenden verstan-
den haben, dass sich Geschlecht nicht nur und 
oft nicht vorrangig an biologischen Merkmalen 
festmacht. Häufig sind es sozial konstruierte 
Aspekte von Weiblichkeit und Männlichkeit, um 
die in Alltagssituationen und so auch im Beruf 
gehandelt wird. Wer welchen Beruf ergreift, wer 
in einer Partnerschaft die Blusen und Hemden 
bügelt oder welcher Elternteil sich bei Krankheit 
des Kindes kümmert, all das ist Ergebnis eines 

Aushandlungsprozesses, in den mehr oder we-
niger soziale Erwartungen mit hineinspielen. 
Traditionelle Rollen und Geschlechterstereotype 
bieten in solchen Auseinandersetzungen ver-
meintlich Orientierung, führen jedoch oft nicht 
zu sinnvollen Problemlösungen, welche die be-
treffenden Menschen zu Zufriedenheit und einer 
eigenen Existenzsicherung führen.
Erfolgreiche Integrationen sowie die nachhaltige 
Förderung von Chancengleichheit am Arbeits-
markt beinhalten den Mut zur Störung eingefah-
rener Systeme und zu Problemlösungen frei von 
Klischees.

7 Ausblick

Die wirtschaftlichen Folgen des Corona-Virus 
sind zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses 
Artikels noch nicht absehbar. Es zeigt sich aber, 
dass die Arbeitslosigkeit zumindest kurzfristig 
ansteigen wird. Die Institutionen der Arbeits-
verwaltung sind stark damit beschäftigt, die 
Neuanträge auf Arbeitslosen- und Kurzar-
beitergeld zu prüfen und zu bewilligen. Es ist 
zu befürchten, dass angesichts des erhöhten 
Arbeitsvolumens und der erschwerten Arbeits-
bedingungen (Einschränkungen bei den per-
sönlichen Beratungsange boten, vermehrte 
telefonische und Online-Kommunikation etc.) 
das Thema Chancengleichheit als nebensächlich 
und bedeutungsarm angesehen wird. Gender 
Mainstreaming ist jedoch eine durchgängige 
Strategie, die keinesfalls auf wirtschaftlich gute 
Zeiten begrenzt ist. Genau jetzt wäre es wichtig, 
den Blick für geschlechtsspezifische Implika-
tionen und Auswirkungen der Maßnahmen zur 
Eindämmung der Pandemie zu schärfen und 
Erkenntnisse daraus in die Arbeit im und nach 
dem Krisenmodus einfließen zu lassen. 
Was Corona, die staatlichen Maßnahmen und 
Hilfspakete für die Lebensweisen von Frauen 
und Männern im Beruf und Alltag bedeuteten, 
dazu stehen der Erkenntnisgewinn und die 
Überlegungen noch am Anfang.
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